
Dritte Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an den 

Staatlichen Grundschulen in Trägerschaft des 
Saale-Orla-Kreises

vom 14. Dezember 2012 

Auf der Grundlage

der §§ 98 Abs. 1, 99 Abs. 2 und 100 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thü-
ringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert 
am 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531),

der §§ 1, 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür KAG) in der Fassung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. März 2011 
(GVBl. S.61),

des § 2 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen vom 21. 
Juli 1992 (GVBl. S. 366), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 
258), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2010 (GVBl. S. 530), 

und des § 4 der Thüringer Verordnung über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an 
den sonstigen Kosten für die Hortbetreuung (Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung – 
ThürHortkBVO) vom 12. Februar 2001 (GVBl. S. 16), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 25.05.2011 (GVBl. S. 149),
 
hat der Kreistag des Saale-Orla-Kreises in der Sitzung am 10. Dezember 2012 die folgende 
Dritte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an den 
Staatlichen Grundschulen in Trägerschaft des Saale-Orla-Kreises beschlossen:

Artikel 1

Die Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an den Staatlichen Grundschulen in Trä-
gerschaft des Saale-Orla-Kreises vom 3. Juli 2001, geändert durch die Erste Änderungssat-
zung vom 22.12.2004 und die Zweite Änderungssatzung vom 08.07.2005, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 erhält folgende Fassung

Der Saale-Orla-Kreis erhebt für die Benutzung der Schulhorte Benutzungsgebühren i. S. d.
§ 4 ThürHortkBVO („Beteiligung an den sonstigen Betriebskosten“) nach Maßgabe dieser 
Satzung.



2. In § 3 wird nach Satz 2 folgender 3. Satz hinzugefügt:

„Der § 1 Abs. 3 des Thüringer Gesetzes zur Finanzierung der Staatlichen Schulen gilt ent-
sprechend.“

3. § 6 wird wie folgt geändert

a) Absatz 1:

aa) Satz 1 wird gestrichen

ab) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Beteiligung der  Eltern  an den sonstigen  Betriebskosten  wird sozial  gestaffelt 
nach Einkommen und Anzahl der  Kinder einer  Familie  festgelegt,  für die ein  An-
spruch auf Kindergeld besteht. 

ac) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Regelungen der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung in der jeweils gül-
tigen Fassung gelten bezüglich des zu berücksichtigenden Einkommens und der Kin-
der entsprechend.“ 

ad) Satz 3 wird hinzugefügt:

„Der § 1 Abs. 3 des Thüringer Gesetzes zur Finanzierung der Staatlichen Schulen gilt 
entsprechend.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

ba) In Nummer 2 wird der Betrag 7,50 € gestrichen und durch 12,50 € ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird der Betrag 15,00 € gestrichen und durch 25,00 € ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

Der Betrag 1,50 € wird gestrichen und durch 2,50 € ersetzt

d) Absatz 7a wird gestrichen; 

e) Folgender Absatz 8 wird hinzugefügt:

„Beträgt die Anzahl der Schultage in dem Monat, in dem die Schule beginnt, elf Tage 
oder weniger, ermäßigt sich bei Schulanfängern die nach § 6 Abs. 2 zu berechnende Höhe 
der monatlichen sonstigen Betriebskosten um die Hälfte; bei weniger als fünf Schultagen 
entfallen die monatlichen sonstigen Betriebskosten.“

4.  a) § 7 Die Überschrift „Festlegung der Gebühren“ wird geändert in „Auskunftspflichten“ 
b) Absatz 1 Satz 1 wird gestrichen; Die bisherigen Absätze 2 und 3 bilden den neuen § 7 
(ohne Absätze).



Artikel 2

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft.

Schleiz, den 14. Dezember 2012

Der Saale-Orla-Kreis

gez. (Siegel)
Fügmann
Landrat


